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Öffentliche Berichtsvorlage 

Betrifft 
 

Anregungen gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
 

 
Beratungsfolge 
 

   26.09.2019 Bezirksvertretung Münster-West Bericht 

 
Bericht: 
 
Folgende Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist ein-
gegangen: 

 

Jahr-Nr. Antragsanliegen Entscheidungszuständigkeit 
(Das Anhörungs- und Beratungsrecht 
weiterer Gremien bleibt unberührt.) 

2019-
00190 

Es wird angeregt, die hintere Zufahrt von der 
Gartenbreie zum Parkplatz Hellweg/Marktkauf zu 
sperren.  
Ergänzend wird beantragt, folgende Ergänzung im 
Bebauungsplan Nr. 441 aufzunehmen: "Der 
Erschließungsverkehr für das Sondergebiet 
Marktkauf/Hellweg hat ausschließlich über die 
Zufahrt der Roxeler Straße zu erfolgen. Eine 
Zufahrt über die Gartenbreie auf das Sondergebiet 
ist ausgeschlossen." Des Weiteren wird gebeten 
zu prüfen, ob im Bebauungsplan eine 
Veränderungssperre für den künftigen Planbereich 
beschlossen werden kann. 

Verwaltung   

  
Die Anregung wurde an den Rat der Stadt Münster gerichtet und den Mitgliedern des Rates in der 
Sitzung am 11.09.2019 bekannt gegeben. Mit einem ergänzenden Schreiben zur Anregung haben 
sich die Antragsteller an die Bezirksvertretung Münster-West gewandt. 
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
  

Amt für Bürger- und 
Ratsservice 
 
13.09.2019 
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Frau Dautzenberg 
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Dautzenberg@stadt-
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